
Informationen für Benutzer*innen zur Präsenznutzung von Sonderbeständen im Lesesaal 
 
 
Bitte beachten Sie im Vorfeld und beim Betreten des Gebäudes folgende Hinweise: 
 

• Für die Nutzung der Sonderbestände ist eine Terminvereinbarung zwingend erforderlich 
• Wenn Sie Erkältungssymptome haben, vereinbaren Sie bitte einen neuen Nutzungstermin 
• Beim Betreten des Bibliotheksgebäudes steht die Möglichkeit der Händedesinfektion zur 

Verfügung 
• Es ist auf Einhaltung der Abstandsregelungen von mindestens 1,50 m sowie der 

Abstandsmarkierungen im Gebäude durch die Nutzer*innen selbständig zu achten 
• Die Nutzer*innen tragen auf dem Weg durch die Bibliothek eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

Am Lesesaalarbeitsplatz können Nutzer*innen die Mund-Nasen-Schutz abnehmen 
• Grundsätzlich dürfen nur die freigegebenen Leseplätze genutzt werden 
• Nutzen Sie möglichst eigene Hardware (Laptop, Tablet etc.). Tastatur und Maus der UB-

Rechner können Sie vor der Benutzung reinigen (Desinfektionstücher sind an den Theken 
erhältlich) 

• Schreibgeräte sind von Nutzer*innen selbst mitzubringen 
• Auf Anfrage besteht die Möglichkeit Scanaufträge an die Bibliothek zu erteilen. Nutzer*innen 

ist es erlaubt im Rahmen der urheberrechtlichen Regelungen zum eigenen 
wissenschaftlichen Gebrauch auch selbst Fotografien anzufertigen 
Ausnahme: Dissertationen zur Einsichtnahme dürfen grundsätzlich nicht fotografiert werden 

• Es erfolgt keine Beratung durch die Bibliotheksmitarbeiter*innen an der Ausleihtheke und 
der Informationstheke statt, bei Bedarf können sich Nutzer*innen an die E-Mail-Auskunft 
wenden. 

• Es können derzeit nur Bestände eingesehen werden, für welche kein technisches Equipment 
nötig ist. Dies bedeutet, dass Sonderformen wie z.B. Mikrofiche oder Rollfilm noch nicht 
wieder zugänglich sind 

• Buchschonende Hilfsmittel wie Bücherstützen und Unterlagen (Bleischlangen und Keile) 
werden zur Verfügung gestellt 

• Die angemeldeten Benutzungsvorgänge werden zur Ermöglichung der Nachverfolgung von 
Infektionsketten für drei Wochen dokumentiert. Nach jeweils drei Wochen werden diese 
personenbezogenen Daten gelöscht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


